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 Veröffentlicht am 15.12.1981

Norm

AngG §36 II

Rechtssatz

Wird eine Konkurrenzklausel aus Anlaß der Kündigung des Arbeitsverhältnisses im Rahmen einer umfassenden

Regelung der noch o5enen gegenseitigen Ansprüche und damit in einem Zeitpunkt vereinbart, in welchem das

Arbeitsverhältnis zwar nicht rechtlich, aber doch wirtschaftlich bereits beendet war, kann von einer besonderen

Drucksituation auf der Seite des Angestellten nicht mehr gesprochen werden (vgl Arb 9209).
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